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Allgemein 

26/11/18 

• Seit 16. Mai 2017 in Kraft 

 

• Jagdjahr vom 1.1. bis 31.12. 

 

• Aktuelle Jagdperiode 1.2. 2015 – 31.1.2023 

 

• Ab 1. Feber 2023 Umstellung von 8- auf 9-jährige (23-

31) Jagdperiode (Jänner 2023 Abschüsse gehören in Jagdjahr 2022) 

 

 

 



§ 50 (1) Verwendung des Pachtbetrages  

26/11/18 

Der Pachtbetrag einschließlich eines im Sinne des § 18 Abs. 
3 (Abrundung Jagdgebiete) etwa entrichteten Entgeltes ist  

abzüglich der die Jagdgenossenschaft belastenden Kosten 
der Verwaltung auf alle Eigentümer der das 
Genossenschaftsjagdgebiet bildenden Grundstücke unter 
Zugrundelegung des Flächenausmaßes der Grundstücke 
aufzuteilen.  

 

Dabei haben jene Grundstücke außer Betracht zu bleiben, 
auf denen die Jagd ruht (§ 20 Abs. 1 und 2). 



§ 50 (2) Verwendung des Pachtbetrages  

26/11/18 

(2) 10% des jährlichen Jagdpachtbetrages sind für 
wildschadensverhütende Maßnahmen oder, wenn ein 
derartiger Bedarf nicht besteht, für 
lebensraumverbessernde Maßnahmen im jeweiligen 
Jagdjahr, spätestens allerdings bis zum Ende der 
Jagdperiode, zu verwenden, wobei der jeweilige Betrag auf 
Hunderterbeträge gerundet werden kann.  

Über die Verwendung des Pachtentgelts für 
wildschadensverhütende oder lebensraumverbessernde 
Maßnahmen ist gemeinsam mit dem 
Jagdausübungsberechtigten zu entscheiden und darüber 
im Jagdausschuss sodann ein Beschluss zu fassen.  



§ 50 (2) Verwendung des Pachtbetrages 

… kommt es über die wildschadensverhütenden oder 
lebensraumverbessernden Maßnahmen zu keinem 
Einvernehmen zwischen dem Jagdausschuss und dem 
Jagdausübungsberechtigten, hat die BH auf Antrag des 
Jagdausübungsberechtigten oder des Jagdausschusses über 
die Errichtung und Durchführung derartiger Maßnahmen 
zu entscheiden, wobei die Auswirkungen auf die 
Wildschadensituation zu berücksichtigen sind. 
 

Der Beschluss oder die rechtskräftige Entscheidung der 
Bezirksverwaltungsbehörde sind gemäß § 30 Abs. 10 
auszuhängen.  
(3 Tage nach Beschluss für 14 Tage) 



§ 50 (6) Verwendung des Pachtbetrages 

… der Jagdausschuss  kann eine andere Verwendung (als Abs. 1) des Pachtbetrages 
beschließen, wenn die vorgesehene Verwendung  
 

• im allgemeinen Interesse der Land- und Forstwirtschaft liegt 

• der Bewirtschaftung der land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke dienlich ist,  

• zur Bestreitung der Kosten, die für die im Genossenschaftsjagdgebiet liegenden 
Grundstücke anfallen erforderlich ist,  

• oder der Lebensraumverbesserung dient.  
 

Ein solcher Beschluss ist innerhalb von vier Wochen nach Erlag des jährlichen 
Pachtbetrages zu fassen und bedarf der Zustimmung von mindestens zwei Dritteln 
sämtlicher Mitglieder des Jagdausschusses.  

 

Der Beschluss ist unverzüglich zwei Wochen hindurch zur allgemeinen Einsicht 
aufzulegen und an der Amtstafel der Gemeinde anzuschlagen. Er tritt nur dann in 
Kraft, wenn nicht mehr als 35% der sonst Bezugsberechtigten - nach der Fläche 
gerechnet - dagegen Widerspruch erhebt. Darauf ist in der Verlautbarung 
hinzuweisen. 





dazu Stellungnahme bereits am 1. März 2018 
eingebracht 



Oft gestellte Fragen 

Frage: Gilt der § 50 nur in Verbindung mit Genossenschaftsjagden? 

Antwort: Ja, weil Eigenjagden in den §§ 58 und 59 geregelt sind. Außerdem findet sich im § 
58, Abs.4, kein Hinweis für die Anwendung des § 50 auf Eigenjagden (klassische 
Eigenjagden, Urbarialjagden). 

 

Frage: Abs.2 wildschadensverhütende und lebensraumverbessernde Maßnahmen – 
Negativbeispiele (was geht definitiv nicht) 

Antwort: Auto, Munition, Waffen, Hochstände 
 

Frage: Wie sind Vereinbarungen gemäß § 50, Abs.2, zu dokumentieren? 

Antwort: Die Niederschrift der Jagdausschusssitzung ist gemäß § 30, Abs.10, binnen 3 
Werktagen an der Amtstafel der Gemeinde zwei Wochen hindurch kundzumachen und bis 
zum Ende des sechsten Jahres nach der Jagdperiode aufzubewahren.  

 

Frage: Wie detailgenau müssen 10%-Maßnahmen ausformuliert sein? 

Antwort: Detailausführungen sind im Gesetz nicht definiert. Die gewählte Maßnahme sollte 
jedenfalls aufgrund der Niederschrift nachvollziehbar sein. 

 

 



Jagdperiode  2/2015 – 1/2023 

26/11/18 

2015         2016         2017         2018         2019         2020         2021         2022 
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Mögliche Maßnahmen 1 

Mais Acker 
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Wald 

Sonnenblumen Acker 

Entschädigung (Ertrag /Förderausfall/Mehr(Sonder)-Aufwand) 



Mögliche Maßnahmen 1 
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Sonnenblumen Acker 

Entschädigung (Ertrag /Förderausfall/Mehr(Sonder)-Aufwand) 



Mögliche Maßnahmen 1 

Mais Acker 
W
E
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Schussschneise 

Sonnenblumen Acker 

Entschädigung (Ertrag /Förderausfall/Mehr(Sonder)-Aufwand) 



Blühstreifen im Sommer (Mais) 

Quelle: LK Niedersachsen 



Derselbe Blühstreifen im Herbst (Mais) 

Quelle: LK Niedersachsen 



Mögliche Maßnahmen 1 
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Entschädigung (Ertrag /Förderausfall/Mehr(Sonder)-Aufwand) 
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Mögliche Maßnahmen 1 

Mais Acker 
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Sonnenblumen Acker 

Entschädigung (Ertrag /Förderausfall/Mehr(Sonder)-Aufwand) 
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Mögliche Maßnahmen 2 
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Hauptwindrichtung 
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Entschädigung (Ertrag /Förderausfall/Mehr(Sonder)-Aufwand) 



Mögliche Maßnahmen 2 
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Hauptwindrichtung 
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Entschädigung (Ertrag /Förderausfall/Mehr(Sonder)-Aufwand) 



Strukturreiche BIODIV od. Sonstige Ackerfläche  

Quelle: LK Niedersachsen 



Weitere mögliche Maßnahmen 

• Wildschadenverhütende  
– Anlage von Pufferflächen 

– Wildäcker 

– Verzögerter Stoppelsturz (Ablenkung, Freifläche) 

– Temporäre Zäune (auch Elektrozäune) 

– … 

• Lebensraumverbessernde 
– Biotopflächen/Biotopverbund mit Nachbarrevier 

– Pufferflächen 

– Wildäcker 

– … 



Danke  

für ihre  

Aufmerksamkeit … 

 


